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Tarifblatt für den Wärmekomfort-Vertrag 
der BEGAS Energie AG 
 

Gültig ab 1.1.2012 

 
 
Der Preis für die Lieferung von Wärme setzt sich aus einem Arbeitspreis, einem Grundpreis, 
einem Messpreis sowie der Erdgasabgabe und der gesetzlichen Umsatzsteuer zusammen. 
Weiters ist ein Leistungspreis und ein Wärmegarantiepreis entsprechend dem jeweiligen 
Wärmekomfort-Vertrages zu entrichten. 
 
 
a) ARBEITSPREIS WÄRME 
 
 
 

Zone Wärmeverbrauch 

in kWh/Jahr 

Arbeitspreis 

exkl. USt 
Cent/kWh 

Erdgasabgabe 

exkl. USt 
Cent/kWh 

Arbeitspreis inkl. 

Erdgasabgabe 

exkl. USt 

Cent/kWh 

Arbeitspreis inkl. 

Erdgasabgabe 

inkl. USt   

Cent/kWh 
1 0 – 8.000 5,2666 0,5898 5,8564 7,0277 
2 8.001 – 15.000 5,2316 0,5898 5,8214 6,9857 
3 15.001 –  40.000 5,0362 0,5898 5,6260 6,7512 
4 40.001 –  80.000 5,0362 0,5898 5,6260 6,7512 
5 80.001 – 200.000 4,9569 0,5898 5,5467 6,6560 
 
 
Der Arbeitspreis Wärme ist ein Zonentarif. Das heißt, bei einem Verbrauch von z.B. 
27.000 kWh/Jahr werden 8.000 kWh nach der ersten Zone, 7.000 kWh nach der zweiten 
Zone und die restlichen 12.000 kWh nach der dritten Zone abgerechnet. 
 
Das eingesetzte Erdgas zur Erzeugung von Wärme wird von Kubikmeter (m³) Erdgas auf 
den Energieinhalt in kWh entsprechend der gültigen „Gas-Systemnutzungstarife-
Verordnung“ umgerechnet. 
 
 
b) GRUNDPREIS WÄRME 
 
 
Der Grundpreis wird je Zählpunkt und Monat verrechnet. Darin sind alle Kosten für die 
Wartung sowie Instandhaltung der Hausanschlussleitung mit dazugehörigen Druckregel- und 
Sicherheitseinrichtungen enthalten. Die Verrechnung des Grundpreises erfolgt tageweise. 
 

Grundpreis pro Tag  14,7945 Cent (inkl. USt) 
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c) MESSPREIS WÄRME 
 
 
In Abhängigkeit von der Zählergröße, welche aufgrund des Gesamtanschlusswertes bzw. 
der Abnahmemenge der jeweiligen Kundenanlage erforderlich ist, gelangt ein Messpreis zur 
Verrechnung. Im Messpreis sind die Kosten für den Zähler, die Errichtung, den Betrieb des 
Zählgerätes, die Eichung, Datenauslesung sowie die Zählerablesung beinhaltet. 
 
Der Messpreis ist auch bei Nichtbenützung der Anlage zu entrichten, und zwar so lange sich 
das Messgerät in der Anlage befindet. 
 

Zählertype Messbereich m³/h Messpreis 
exkl. USt 
Cent/Tag 

Messpreis 
inkl. USt 
Cent/Tag 

G2,5 0,002 – 4,00 4,2028 5,0433 
G4 0,004 – 6,00 4,4493 5,3392 
G6 0,060 – 10,0 5,7315 6,8778 

 
 
 
d) WERTSICHERUNG 
 
 
Der Arbeits-, der Grund- sowie der Messpreis sind wertgesichert und ändern sich im selben 
Ausmaß, wie sich die Preiskomponenten (Arbeits-, Mess- und Grundpreis) des Tariftyps 
OPTIMA (Netznutzung u. Energie) der BEGAS ändern. Preisänderungen erfolgen jeweils zu 
Beginn eines Monats, in welchem sich der Erdgashaushaltstariftyp der BEGAS ändert. 
 
 
SONSTIGE PAUSCHALKOSTENSÄTZE 
 
1. Zählermontage (G4, G6), Druckprobe, Abnehmerab- oder -ummeldung, 

Anlagenerweiterung oder -änderung, Anlagenkontrolle, Plombierung oder Demontage des 
Zählers bzw. Entfernen der Plombe und Wiedereinschaltung  

 
 Nettopreis € 32,70  
 20 % USt € 6,54  
 Bruttopreis € 39,24  

 
2. Für die Montage von Gaszählern größer G6 werden die tatsächlich anfallenden Arbeits- 

und Wegzeiten, Materialkosten und Kilometergeld verrechnet.  
 
 
3. Für eine Mahnung wird ein Kostenbeitrag von € 5,- verrechnet.  
 
 
4. Abschaltung und Wiederherstellung des Netzzuganges im Rahmen der Inkassotätigkeit  
 
 Nettopreis € 30,00  
 20 % USt € 6,00  
 Bruttopreis € 36,00 


